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BW-GSt/Re/Mu Sebastian Reiss DW 12669 DW 142669 9.7.2024

FMA-Rundschreiben zur Berichtspflicht von Bankprüfer:innen (§ 63 Abs. 3 
BWG)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und teilt mit, 
dass dieser zur Kenntnis genommen wird. 

Weiters regt die BAK an, dass zukünftige Konsultationsentwürfe im Änderungsmodus zur Stel-
lungnahme verschickt werden, sodass klar ersichtlich ist, welche Änderungen vorgenommen 
werden sollen.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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